



Finanzamt (Stadt)
Bearbeiter
Straße
PLZ Ort
Ablehnungsbescheid… vom… für Frau/ Herrn ...
St.-Nr.: .../hier: Bilanzberichtigung nach Bestandskraft - § 4 Abs. 2 Satz 1 EStG
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den oben genannten Bescheid lege ich hiermit form- und fristgerecht Einspruch ein und beantrage im Namen und in Vollmacht des Einspruchsführers, 

unter Aufhebung des Ablehnungsbescheides den Einkommensteuerbescheid dahingehend zu ändern, dass der Gewinn aus den Einkünften aus Gewerbebetrieb um …€ herabgesetzt wird.    

Begründung:
Der angefochtene Ablehnungsbescheid ist rechtswidrig und verletzt den Einspruchsführer in seinen Rechten. 

Zu Unrecht haben Sie eine Änderung des Einkommensteuerbescheids wegen fehlerhafter Bilanz unter Verweis auf die Bestandskraft und die fehlende Änderungsvorschrift abgelehnt.

Zumindest in den Fällen, in denen die offenbare Unrichtigkeit auf der versehentlich fehlenden Angabe eines Wertes in der Steuererklärung beruht, ist § 129 Satz 1 AO bereits dann anwendbar, wenn für jeden unvoreingenommenen Dritten klar und deutlich erkennbar ist, dass die Nichtangabe des Wertes fehlerhaft ist. Es kommt somit nicht darauf an, ob die richtige Lösung leicht erkennbar ist (und somit offenbar), vielmehr ist entscheidend, dass leicht erkennbar ist, dass ein Fehler vorliegt. Dies ist im Streitfall unproblematisch möglich gewesen. Es hat sich aufgedrängt, dass die Steuererklärung inklusive der eingereichten Bilanz fehlerhaft ist.

Zwar hat aktuell das FG Rheinland-Pfalz im Urteil vom 8.4.2025 (3 K 1088/23, EFG 2025, 1131) die Auffassung der Finanzbehörde bestätigt, jedoch die Revision zugelassen, da das Verhältnis der Vorschriften des § 129 AO und § 4 Abs. 2 EStG noch nicht abschließend höchstrichterlich geklärt sei. Trotz Rücknahme der bereits eingelegten Revision bleibt diese Rechtsfrage höchstrichterlich ungeklärt. 
Aus diesem Grund ist der Einspruch im Streitfall geboten. 

Mit freundlichen Grüßen
Steuerberater/-in
